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Medien- und Musikrecht-Alphabet 

Zum Auftakt des Frühlings stellen wir Ihnen ein „musikalisches 
Alphabet“ vor. Es ist eine Übersicht über Begriffe aus dem 
Musik- und Urheberrecht und vermittelt juristisches Hinter-
grundwissen. In dieser Ausgabe erklärt Rechtsanwalt Haase 
Begriffe zu den Buchstaben A-D. In jeder folgenden Ausgabe 
des juristischen Blicks werden Sie eine Fortsetzung finden. 

rtist Agreement: Künstlervertrag durch den ein Künstler 
bei Plattenfirma/Label/Produzent exklusiv für einen 

bestimmten Zeitraum (meist ein bis drei Jahre) unter Vertrag 
genommen wird. Der Vertragspartner des Künstlers finanziert 
die Aufnahmen vor, ihm ist zudem meist ein weitgehendes 
konzeptionelles und künstlerisches Mitbestimmungsrecht 
eingeräumt, bei einem eher niedrigen Lizenzsatz für den 
Künstler.  

Abdruckrecht: Das Recht Texte von Musikstücken und/oder 
ausnotierte Musikstücke in Medien aller Art visuell wahrnehm-
bar zu machen. 

Ausschließliches Nutzungsrecht: Umfassende Nutzungs-
rechtseinräumung, durch die der Rechtinhaber ausschließlich 
einem Verwerter die Rechte zur Nutzung einräumt. Die Ein-
räumung des gleichen Nutzungsrechts an einen weiteren 
Verwerter ist dem ursprünglichen Rechteinhaber damit ver-
sagt. 

andübernahmevertrag: Die Plattenfirma lizenziert ein 
fertig produziertes Band bei einem Label/ Produzent/ 

Künstler an. Meist wird ein verrechenbarer Vorschuss auf die 
zu erwartenden Lizenzeinnahmen gezahlt. Die Plattenfirma hat 
keine künstlerische Mitbestimmung bei den Aufnahmen. Ver-
wertungszeitraum und Vertragsgebiet werden meistens be-
schränkt. 

Back-Katalog: Alt-Repertoire eines Autoren/ Komponisten, 
welches meist für eine bestimmte Zeit einem Verwerter über-
tragen ist. 

over: Bei einer Coverversion handelt es sich um die 1:1 
nach empfundende Version eines Original-Musikstückes. 

Sofern das Original bereits veröffentlicht worden ist, bedarf es 
für die gleiche Verwertung nicht der Verlagsfreigabe, denn 
lediglich die Interpretation eines Originals durch einen aus-
übenden Künstlers besitzt noch keine eigene Schöpfungshöhe 
und damit keinen Bearbeitungscharakter. 

Credits: Namensnennung auf dem Label eines Tonträgers von 
Mitwirkenden (Produzenten, Remixer, feat. Artist) oder mitbe-
nutzten Werken bei der Schöpfung des Musikwerkes. Dient 
einerseits der Kollegialität, andererseits der Wahrung des 
Urheberpersönlichkeitsrechtes der (Mit-)Schöpfer. 

ownload-Rechte: Bei der Einstellung von Musiktiteln in 
das Internet zum downloaden handelt es sich um eine 

eigene Nutzungsart. Diese ist durch die Urheberrechtsreform 
2002 in das Urhebergesetz ausdrücklich mit aufgenommen 
worden, um mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Besonders in 
alten Lizenzverträgen sind diese Rechte oft noch nicht aus-
drücklich mitübertragen worden, was bei den Lizenznehmern 
zu einem „lack of rights“ führen kann. 

Ihr Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Malte Alexander Haase 
Tel. 05 11 / 59 09 10 - 40 · Mail haase@beukenberg.com 
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Domain-Registrierung als 
Kennzeichenverletzung 
Eine bloße Domain-Registrierung kann schon eine Markenver-
letzung darstellen 

Durchfuhrverbot für fremde 
Markenartikel 
Grenzüberschreitung von Markenrechten innerhalb der EU 

Lassen Sie sich nicht ansprechen! 
Werbung in der Öffentlichkeit ist nicht immer erlaubt. 

Medien- und Musikrecht-Alphabet 
Begriffe aus dem Musik- und Urheberrecht kurz erklärt 
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Domain-Registrierung als 
Kennzeichenverletzung 
Eine bloße Domain-Registrierung kann schon eine Markenver-
letzung darstellen, auch wenn die Internetseite noch keine 
Inhalte hat. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg in 
seinem Urteil vom 28.07.2005 entschieden. 

Bisher wurde durch die Registrierung einer Domain nicht in 
das Wettbewerbs- und Markenrecht eingegriffen. Mit dem 
neuen Gesetz wird die Reichweite einer Domainanmeldung 
vergrößert. Bisher nahm der Gesetzgeber an, dass ein Anmel-
der mit der Registrierung einer Domain nicht die Absicht hat, 
bestehende Markenrechte zu verletzen. Der Domain können 
nämlich in dieser Phase noch keine konkreten Waren- oder 
Dienstleistungen zugeordnet werden. 

Folgender Fall gab Anlass für eine Gesetzesänderung. Auf-
grund der Domainanmeldung bestand die so genannte Erstbe-
gehungsgefahr. Das bedeutet, dass im Voraus zu erkennen 
war, dass der Domaininhaber beabsichtigt wettbewerbs-
rechtswidrig zu handeln. Er meldete eine Domain an, deren 
identischer Markenname bereits auf einen anderen Inhaber 
registriert war. 

Eine Reihe von Indizien lag dafür vor: Der Beklagte war ein 
kaufmännisches Unternehmen, welches als Werbe- und Ver-
marktungsagentur tätig war. Die Domain sollte also geschäft-
lich genutzt werden. Die Dienstleistungen umfassten unter 
anderem e-commerce, Domainverwaltung und das Angebot 
von Portalen. Diese sind als EDV- und Onlinedienstleistungen 
aller Art zu bezeichnet. Da der Beklagte in diesem Geschäfts-
bereich tätig war, war anzunehmen, dass er die Domain für 
diese Dienstleistungen einsetzen wollte. Der Beklagte hat 
außerdem versucht Marken beim Deutschen Patent- und 
Markenamt als Wortmarke eintragen zu lassen, die mit der 
Domain identische waren. Und das, nachdem die Berufung 
bereits rechtshängig war. Für das Gericht war somit klar, dass 
der Beklagte die Domain für eine Vielzahl von Waren und 
Dienstleistungen kennzeichenmäßig nutzen wollte. Eine Erst-
begehungsgefahr war somit belegt. 

Die Entwicklung dieser Rechtsprechung ist besonders für 
Unternehmen interessant, die für Kunden Domains registrie-
ren, ohne vorher Inhalte unter diesen Domains zu erstellen. 
Anders verhält es sich nur, wenn der Inhaber der Domain 
diese als Privatperson erwirbt. In einem solchen Fall müssten 
weitere Indizien ersichtlich sein und von potentiellen Klägern 
belegt werden, aus denen sich die Absicht für die Nutzung im 
geschäftlichen Verkehr ergibt.  

Ihr Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak  
Tel. 05 11 / 59 09 10 - 20 · Mail horak@iprecht.de 

Durchfuhrverbot für fremde 
Markenartikel 

Beim Transport eines Markenartikels können die Besitzver-
hältnisse von Markenrechten bei der Grenzüberschreitung von 
entscheidender Bedeutung sein, das zeigt der folgende Fall. 

Ein irländischer Unternehmer produziert in Polen Bekleidungs-
artikel. Er besitzt zwar die Markenrechte für Irland, nicht aber 
für Deutschland und Polen. Nach der Produktion muss er die 
fertige Markenware durch deutsches und polnisches Hoheits-
gebiet transportieren. Dagegen klagte der deutsche Markenin-
haber. Er sah in der Durchfuhr der Waren eine Verletzung 
seiner Markenrechte für Deutschland. Das Landgericht Leipzig 
sah das genauso und gab der Klage auf Unterlassung, Aus-
kunft, Schadensersatzfeststellung und Vernichtung der be-
schlagnahmten Waren statt. Begründung: es besteht die Ge-
fahr, dass während der Durchfuhr die mit der Marke versehene 
Ware im Inland in den Verkehr gelangt und so für Dritte ge-
schützte Kennzeichen verletzt. 

Diesem Urteil steht die Rechtssprechung der Europäischen 
Gemeinschaft entgegen, welche die Durchfuhr durch Länder 
der Europäischen Gemeinschaft (EU) erlaubt, solange die 
Markenartikel nicht in Verkehr gebracht werden, sondern nur 
zum Zweck des rechtmäßigen Vertriebs transportiert werden. 
Der BGH möchte daher an der EU-Rechtsprechung festhalten 
und sieht in der Durchfuhr keinen Verstoß. In der Richtlinie des 
deutschen Markengesetzes ist nämlich nur ein Verbot von Ein- 
und Ausfuhr markenverletzender Waren vorgesehen. Ein 
Verbot der Durchfuhr wird jedoch nicht ausdrücklich genannt. 
Kritisch dabei ist, dass in den meisten Fällen der Durchfuhr 
auch der Einfuhr- und Ausfuhrtatbestand erfüllt ist.  

Weiter Faktoren dieser Diskussion sind, ob:  

• die betreffenden Waren im Herkunftsland rechtmäßig oder 
rechtwidrig hergestellt wurden 

• es sich bei dem Herkunftsland um einen Mitgliedstaat der 
EU handelt. 

Der BGH will jetzt die bestehenden Zweifel über die Reichwei-
te des markenrechtlichen Schutzes bei der Durchfuhr klären 
lassen. Dafür ist nun der Europäische Gerichtshof in Luxem-
burg zuständig. Es bleibt abzuwarten, wie dieser entscheidet. 

Ihr Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak  
Tel. 05 11 / 59 09 10 - 20 · Mail horak@iprecht.de 

Lassen Sie sich nicht ansprechen!  
Werbung in der Öffentlichkeit ist nicht immer erlaubt. Haben 
Sie es schon mal erlebt? Sie bekommen es auf der Straße 
angeboten: ein neues Telefon – geschenkt, ein Besuch im 
Fitnessstudio – umsonst. Verlockende Angebote, die man aber 
vielleicht gar nicht testen möchte. Wie wird man den eifrigen 
Anbieter wieder los? 

Auf Marktplätzen, in Fußgängerzonen oder Einkaufzentren 
sind Mitarbeiter von Unternehmen im Einsatz, die Ihre poten-
ziellen Kunden sehr unmittelbar auf der Straße ansprechen. 
Diese sehr direkte Art der Akquise kann für den Angesproche-
nen eine unzumutbare Belästigung darstellen und fällt unter 
den unlauteren Wettbewerb. Ab wann diese unzumutbare 
Belästigung eintritt ist vom Bundesgerichtshof definiert: 

Ist der Werbende als solcher nicht erkennbar, so ist das geziel-
te individuelle Ansprechen von Passanten im öffentlichen 
Verkehrsraum zu Werbezwecken grundsätzlich wettbewerbs-
widrig. Der Passant kann den Werbenden nicht erkennen und 
läuft im möglicherweise unbeabsichtigt in die Arme. Der Wer-
bende tritt damit in die Individualsphäre des Umworbenen ein. 
Dieser hat jedoch das Recht auch im öffentlichen Raum wei-
testgehend ungestört zu bleiben. Kann der Passant die Wer-
benden erkennen, so kann er sich der Werbung entziehen. 

Achten Sie also in den kommenden Frühlingstagen auf die 
bunt verkleideten Promoter und entscheiden Sie selbst, ob sie 
angesprochen werden möchten. Sollten Sie doch einmal über-
rumpelt werden, so steht Ihnen Rechtsanwalt Dipl.-Ing.  
Michael Horak Tel. 05 11 / 59 09 10 - 20 · Mail horak@iprecht.de 
gerne zur Verfügung. 
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